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Zu Ihren Fragen 

ANFRAGEBEANnNORTUNG 

betreffend die schriftlicb'e Anfrage der Abg. 

Pollet-Kammerlander, Freundinnen und Freunde 

vom 3. Februar 1995, ZI. 485/J-NR/1995 

"österreichisch-türkische Beziehungen" 
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'Welchen Umfang haben österreichisch-türkische Gemeinschaftsprojekte an denen 
öffentliche Wirtschaftsbetriebe beteiligt sind in den vergangenen 5 Jahren? 

Welche Großprojekte sind in den nächsten Jahren geplant?" 

darf ich anmerken, daß weder im Bereich der Luftfahrt noch im Bereich Eisenbahn 

Gemeinschaftsprojekte im Sinne Ihrer Anfrage bestehen. 

Für den Bereich der öffentlichen Wirtschaft erlaube ich mir festzuhalten, daß 

Projekte der Tochterunternehmen der ÖIAG nicht Gegenstand der Vol/ziehung durch 

den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr sind. Wie bereits mehrfach 

bekannt. nehme ich als Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

lediglich die Rechte der Republik Österreich als AI/eineigentümerin der ÖIAG in der 

Hauptversammlung der ÖIAG wahr. 

Die ÖIAG bildet ja seit Inkrafttreten der ÖIAG-Gesetz und ÖIAG- Finanzierungs­

gesetz-Novelle 1993, das heißt seit 31. 12. 1993, mit den unmittelbar oder mittelbar 

mehrheitlich in ihrem Eigentum stehenden Unternehmungen keinen Konzern mehr, 

sodaß die Einwirkungs- und Auskunftsrechte der ÖIAG gegenüber den Tochter- und 
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Beteiligungsuntemehmen gegenüber der früheren Rechtslage wesentlich einge­

schränkt wurden; die Aufgaben der ÖIAG wurden vom Gesetzgeber primär darauf 

beschränkt, die ihr unmittelbar gehörenden Beteiligungen an industriellen Unter­

nehmungen in angemessener Frist mehrheitlich abzugeben (§ 1 (4) ÖIAG-Gesetz). 

Die Ö/AG hat daher auch zu dieser Anfrage keine Stellungnahme abgegeben. 

Wien, am 30. h~~ 1995 
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